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Ausgangslage Gebäudebereich
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Energiepolitische Ziele im 
Gebäudebereich
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Energiewende im Gebäudebereich
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Anforderungen im Gebäudebereich
• Neubau 

• Bestandssanierungen
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Energieeinsparverordnung

(bis 2002 Wärmeschutzverordnung)
• Gesetzliche Anforderungen u.a. an Primärenergiebedarf bei Neubauten. 
Berücksichtigt werden: Wärmeschutz der Gebäudehülle und die 
Energieeffizienz der Heizung, Lüftung, Kühlung, Beleuchtung bei 
Nichtwohngebäuden.

• Gesetzliche Anforderung an bestehende Gebäude, 
z.B. Pflicht, alte Heizungen auszutauschen
(älter als 30 Jahre) oder die oberste Geschossdecke zu dämmen
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Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG seit 2009)

• Gesetzliche Verpflichtung zum Einsatz erneuerbarer Energien in 
Neubauten und bei grundlegenden Renovierungen von öffentlichen 
Gebäuden

• Ziel bis 2020 mindestens 14 % des Wärme- und Kälteenergiebedarfs von 
Gebäuden durch erneuerbare Energien zu decken
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Förderung von Effizienzmaßnahmen 
und Einsatz erneuerbarer Energien 

zur Wärme- und Kälteerzeugung
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Marktanreizprogramm für 
erneuerbare Energien im Wärmemarkt

• Zuschüsse und zinsverbilligte Darlehen für die Installation von Anlagen 
in Bestandsgebäuden, die zum Heizen oder Kühlen erneuerbare 
Energien nutzen (Solar, Biomasse, Wärmepumpen)

• Privathaushalte und kleine Unternehmen:
Zuschüsse z.B. für Solarthermiekollektoren, Pelletheizungen 

im Keller und Wärmepumpen

• Große Unternehmen:
zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschuss für große, gewerbliche 
Anlagen z.B. für Biomasse-Heizkraftwerke
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z.B.
Erdwärmepumpen 4000 Euro
Pelletkessel mit P-Speicher inkl. Solarthermieanlage 4000 Euro
Solarthermieanlage Warmwasser (3-10m²) 500 Euro
Solarthermieanlage Warmwasser (11-40m²) 50 Euro/m²
Solarthermieanlage Heizungsunterstützung (bis 14m²) 2000 Euro

Marktanreizprogramm für 
erneuerbare Energien im Wärmemarkt

Kombination: 15 kW Pelletheizung inkl. Kombi-
Pufferspeicher und 11 m² Solarkollektoren 
Zuschuss von 6.000 € für Gebäude im Bestand.
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CO2-Gebäudesanierungsprogramm

Wohngebäude: KfW-Programme „Energieeffizient 
Bauen und Sanieren“
Zinsverbilligte Kredite in Verbindung mit Tilgungszuschüssen für Neubau 
und Sanierung von
Wohngebäuden oder alternativ Investitionszuschüsse bei Sanierung

Nichtwohngebäude:
gewerblich: KfW-Energieeffizienzprogramm - Energieeffizient 
Bauen und Sanieren
zinsverbilligte Kredite teilweise in Verbindung mit Tilgungszuschüssen

kommunal: IKK/IKU –Energieeffizient Bauen und Sanieren
zinsverbilligte Kredite teilweise in Verbindung mit Tilgungszuschüssen



Folie 12

Programm „Energieeffizient Bauen“
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Programm „Energieeffizient Sanieren“
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Anreizprogramm Energieeffizienz



Folie 15

Anreizprogramm Energieeffizienz
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Anreizprogramm Energieeffizienz
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Förderprogramm Heizungsoptimierung

• Start: 1. August 2016, Laufzeit bis Ende 2020

• Was wird gefördert?
 Ersatz von Heizungs- und Warmwasserzirkulationspumpen durch hocheffiziente Pumpen

 Hydraulischer Abgleich, optional zusätzliche Optimierungsmaßnahmen an Anlage 
(z.B. Austausch Thermostatventile etc.) 

• Wie hoch ist die Förderung? 
 30% der Kosten (Nettoinvestition), bis max. 25.000 EUR pro Gebäude/Heizungsanlage

• Wer wird gefördert? 
 Alle privaten und gewerblichen Eigentümer von Heizungsanlagen

 Für Unternehmen gelten beihilferechtlichen de-minimis-Regelungen

• Wo bekomme ich die Förderung? 
 Schlanke und unbürokratische Antragstellung beim BAFA in zwei Schritten. 

Wichtig: vor Maßnahmenbeginn Registrierung online vornehmen 
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Beratung und Information
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Energieberatung allgemein

Fachlich qualifizierte 
Energieberater  für die 

Förderprogramme des Bundes 
finden sich auf 

www.energie-effizienz-experten.de
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Energieberatung der 
Verbraucherzentralen

Quelle: Verbraucherzentrale
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Vor-Ort-Beratung BAFA

Zwei Beratungsvarianten:

1. Energetische Sanierung in einem Schritt zum KfW-Effizienzhaus

2. Schrittweise Sanierung bzw. Durchführung von Einzelmaßnahmen im 
Rahmen eines Sanierungsfahrplans

Energieberater unterstützt bei der Beantragung einer Förderung aus dem 
- CO2 Gebäudesanierungsprogramm
- Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien
- Baubegleitung (KfW-Programm Energieeffizient Sanieren-Baubegleitung)
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Gebäudeindividuelle 
Sanierungsfahrpläne
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• Einordnung der 
Ausgangssituation

• Neben rein energetischen 
Fragen sollen die individuellen 
Möglichkeiten der 
Gebäudebesitzer und des 
Bestandsgebäudes bei der 
Ermittlung des 
Sanierungsansatzes im 
Mittelpunkt stehen 

• Gebäudesubstanz 
mitberücksichtigen

Gebäudeindividuelle 
Sanierungsfahrpläne
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Gebäudeindividuelle Sanierungsfahrpläne

Mehrere aufeinander 
abgestimmte und mit dem
Gebäudeeigentümer 
gemeinsam festgelegte
Maßnahmepakete

Fördermöglichkeiten für
MP 1

Investitionskosten
Instandhaltungskosten 
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Kommunikationskampagne



Vielen Dank!

Vielen Dank!


